
Unser Unternehmen

Bestattungen Gruber steht Ihnen seit 1902 im Trauerfall zur 
Seite. In Rheine und im umliegenden Münsterland schätzt man 
klare Worte und zuverlässige Hilfe. Wir kennen die Menschen, 
die hier leben, und wissen, worauf Wert gelegt wird.

Jedes Trauerhaus geht mit dem Abschied von einem Menschen 
auf seine ganz eigene Art um. 

Bestattungen Gruber übernimmt für Sie die würdevolle Ver-
sorgung Verstorbener. Außerdem dürfen Sie alle formellen 
Angelegenheiten in unsere Hände legen. 

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Belange. Sie dürfen mit uns 
darüber sprechen, was Sie außerdem in dieser Situation 
belastet und was Sie sich wünschen, denn der letzte Ab-
schied ist unwiederholbar. 

Wir unterstützen Sie auch nach der Beisetzung und helfen 
Ihnen, den nächsten Schritt zu gehen. Außerdem stehen wir 
Ihnen in Fragen der Vorsorge stets beratend zur Seite.

Wir sind bei Ihnen, wenn es darauf ankommt. 

Herzlichst, Ihr
Markus Bültel 

seit 1902

Bestattungen Gruber
Inh. Markus Bültel

48431 Rheine

Klosterstraße 17 (Am Rathaus)
Brechtestraße 77

Telefon 05971 9 26 60

www.bestattungen-gruber.de
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Was tun im Trauerfall?

Wenn bei Ihnen zu Hause ein Mensch gestorben ist, sollten Sie 
zunächst einen Arzt verständigen. Bitte nehmen Sie sodann 
Kontakt mit uns auf. 

Bestattungen Gruber steht Ihnen 24 Stunden, Tag und Nacht, an 
365 Tagen im Jahr unter der Telefonnummer 05971-92660 ganz 
persönlich zur Verfügung.

Was Tun Im Trauerfall? 

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das eine schwierige emotio-
nale Situation für die Angehörigen. 
In dieser Situation unterstützen wir Sie. Wir möchten Ihnen einige 
Tipps geben, wie Sie sich in einem Sterbefall zu Hause richtig 
verhalten: 

Rufen Sie bitte Ihren Hausarzt oder die Notrufnummer 112 an. 
Der Arzt stellt die Todesbescheinigung aus. Halten Sie bitte den 
Personalausweis des Verstorbenen bereit. 

Bitte nehmen Sie dann Kontakt mit uns auf. Wir sind rund um 
die Uhr unter dem Zentralruf 02065 98 99 0 für Sie erreichbar. 
Wir kümmern uns zuverlässig um alles Weitere – auch um alle 
anfallenden Formalitäten und Behördengänge.

Abschied nehmen, was bedeutet das?

Der Tod ist so viel näher am Leben, als wir denken. Wenn sich 
die Wege von Lebenden trennen, aus welchem Anlass auch im-
mer, wird auf die eine oder andere Art ein Schlussstrich gezogen. 
Klare Verhältnisse wünschen wir uns in unseren persönlichen 
Beziehungen. 

Wenn ein Mensch stirbt, ist es ähnlich. Er steht uns nicht mehr 
zur Seite, wie wir es gewohnt sind. Die Beziehung verändert sich. 

Wie sollen wir das begreifen?
Indem wir uns verabschieden. Das kann ein ganz bewusster 
Abschied am offenen Sarg sein oder eine Abschiedsfeier.
Eine Abschiedsfeier zieht eine klare Grenze zwischen den Hin-
terbliebenen und dem Verstorbenen. Der oder die Verstorbene 
wird der Erde oder dem Feuer übergeben, ganz unabhängig von 
persönlichen Glaubensvorstellungen wird die Trennung von den 
Lebenden und Verstorbenen sichtbar vollzogen.

Auch hier braucht der Mensch klare Verhältnisse. Die Abschieds-
feier hilft uns, sichtbar nachzuvollziehen, dass mit dem Tod eines 
geliebten Menschen auch für uns ein neuer Abschnitt beginnt – 
dass die Dinge jetzt anders geordnet sind.

Der Abschied sagt es klar und deutlich. Deswegen sprechen wir 
bei der Trauerfeier noch einmal über den Verstorbenen, deswe-
gen gehen wir gemeinsam zum Grab oder fahren mit dem Schiff 
aufs Meer hinaus.

Abschiedsrituale sind alte Traditionen, die sich entwickelt haben, 
um mit dem Tod umzugehen und sich auf neue Wege begeben zu 
können.

Telefonnummer 05971 9 26 60

Abschiednehmen heiSSt nicht, 

damit zu beginnen, 

jemanden zu vergessen.

Abschiednehmen heiSSt,

lernen loszulassen, 

damit der Schmerz nicht endlos wird.

Bestattungsvorsorge 

Die Kosten für eine Bestattung müssen privat getragen 
werden. Wenn keinerlei Vorsorge getroffen wird, werden 
die Hinterbliebenen dafür aufkommen müssen. Wir wissen 
aus Erfahrung, dass diese Kosten manches Trauerhaus in 
finanzielle Bedrängnis bringen.

Es ist beruhigend zu wissen, dass im Falle eines Falles 
alles geregelt ist. Wie Sie sich Ihre dereinstige Bestattung 
vorstellen und diese Wünsche finanziell so absichern, dass 
dafür vorgesehene Beträge beispielsweise nicht auf Sozial-
leistungen angerechnet werden können, erläutern wir Ihnen
gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.
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